
Marburg, den 03.12.2025

Änderung GO Semesterticketfortschreibungsfristen

Das Student*innenparlament hat beschlossen:

Ändere Geschäftsordnung § 3 (1) (i) wie folgt:

(i)  die  Erhöhung  oder  Senkung  der  Beiträge  der  Student*innenschaft,  wobei  ein  derartiger 

Beschluss mindestens drei Monate vor dem Beginn des Semesters, zu dem die geänderten Beiträge 

eingezogen werden sollen, verabschiedet werden muss,

- Der Vorstand des 60. Student*innenparlaments


